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T E R M I N K A L E N D E R 
 

 
 

Abfuhr der blauen Papiertonne:   Freitag, 05.02.2021 

Abfuhr der DSD-Säcke:      Freitag, 19.02.2021 

Probealarm:      Samstag, 20.02.2021 

Neuanmeldung Kindergarten    02.03.-05.03.2021 
 
 
     
 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 
 
Besprechungen bitte nach telefonischer Terminabsprache und FFP2-Mund-Nasen-Bedeckung  

 

Rothenfels Rathaus:  
Dienstag: 09.00 – 11.00 Uhr, Donnerstag: 17.30 – 18.30 Uhr 

 

Bergrothenfels:   
Jeden 1. Dienstag im Monat 17.15 – 18.15 Uhr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgegeben von der Stadt Rothenfels, Rathaus, Tel. 09393/409, im Selbstverlag 
1. Bürgermeister Michael Gram Telefon: 0160/4350047 

e-mail: Stadtverwaltung@rothenfels.de     internet: www.rothenfels.de  
 e-mail-Adresse: amtsblatt.rothenfels@vgem-marktheidenfeld.de 

Telefonnummer für die Seewiesenhalle in Bergrothenfels: 0151/21250775 
Kontoverbindungen: Raiba MSP IBAN: DE37 7906 9150 0008 8448 36, BIC: GENODEF1GEM 

Sparkasse Mainfranken IBAN: DE54 790 500 000 000 220 426, BIC: BYLADEM1SWU 

Forstdienststelle, Herr Huckle, Telefon 09391/9182512 oder 0173/8638653 
Jagdpächter: Matthias Harth 0171-444 55 99 

Sprechzeiten: Donnerstag 15.30 – 17.00 Uhr im VG-Gebäude/Anbau 



INFORMATIONEN DER STADT 
 
 
Öffentliche Stadtratssitzung 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Stadtratssitzungen werden durch Aushang in 
den gemeindlichen Schaukästen in Rothenfels und Bergrothenfels bekannt gemacht. 
Bitte auch die Veröffentlichungen in der Presse verfolgen. 
 
 
Öffentliche Grundsteuerfestsetzung 
 
Hiermit wird nach § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) durch öffentliche 
Bekanntmachung die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021 in gleicher Höhe wie im 
Vorjahr festgesetzt. Sollte jedoch ein neuer schriftlicher Grundsteuerbescheid erteilt 
werden, so ist dieser maßgebend.  
Die Grundsteuerbeträge sind auch weiterhin an den angegebenen Fälligkeitstagen zu 
entrichten. Anstelle der viertel- oder halbjährlichen Fälligkeiten kann mit der 
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld vereinbart werden, dass der gesamte 
Jahresbeitrag jeweils zum 1. Juli fällig ist. 
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die 
Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag 
ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats entweder Widerspruch eingelegt 
(siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 
 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
Der Widerspruch ist schriftlich (ein einfaches E-Mail ohne elektronische Signatur 
entspricht nicht der Schriftform) oder zur Niederschrift bei der Gemeinde oder bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, Petzoltstraße 21, 97828 Marktheidenfeld, 
einzulegen. 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist 
sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayer. Verwaltungsgericht 
Würzburg, Burkarderstraße 26, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. 
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruches erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles 
eine kürzere Frist geboten ist. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde) und den Streitgegenstand 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
Die Klage ist bei dem Bayer. Verwaltungsgericht in Würzburg, Burkarderstraße 26, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde) und 
den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden. 
 



 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die Einlegung des Widerspruches hat keine aufschiebende Wirkung. Die Vollziehung 
des geforderten Beitrages wird dadurch nicht beeinflusst (§ 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO). 
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde im Bereich des 
Kommunalabgabengesetzes ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das 
eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer 
Klageerhebung. 
 
Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungsgericht seit 
01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 
 
Stadt Rothenfels 
 
Michael Gram 
1. Bürgermeister 
 
 
Baumfällungen am Wiebel und auf dem Brennholzplatz 
 
Die Stadt Rothenfels führt in regelmäßigen Abständen Baumfällungen entlang von 
Fahr- und Laufwegen durch. In den kommenden Wochen müssen dabei Bäume auf 
dem Brennholzplatz Bergrothenfels und am Wiebel (gepflasterter Weg von 
Rothenfels zur Burg) gefällt werden. Die Bäume sind entweder durch Hitze und 
Trockenheit abgestorben oder wurden bei Stürmen vorgeschädigt. 
Die Bäume am Wiebel stellen schon längere Zeit ein Risiko für Fußgänger dar, 
weswegen der Weg zur Zeit gesperrt ist. Der Weg zur Burg ist für die Arbeit mit 
gewöhnlichen Forstfahrzeugen zu schmal und das Fällen wäre für einen 
Waldarbeiter sehr gefährlich.  
Im Zuge der Arbeiten werden die Bäume jetzt mit einer Spezialmaschine Stück für 
Stück eingekürzt. Die Kronenteile und Stammabschnitte werden dann am Steilhang 
abgelegt und möglichst gut eingebaut um ein Rutschen des sehr steilen Geländes zu 
verhindern. 
Am Brennholzplatz werden vorsorglich Bäume gefällt, die ein Risiko für Fußgänger 
und Besitzer von Brennholzplätzen darstellen können. Teilweise sind die 
Brennholzpolter sehr nahe an den Bäumen gesetzt und es bleibt wenig Platz für die 
Arbeiten. 
Hier kommt ebenfalls eine Spezialmaschine zum Einsatz die die Bäume stückweise 
abtragen und wegheben kann. Es ist trotzdem nicht völlig auszuschließen, dass ein 
Brennholzstapel in Mitleidenschaft gezogen wird. Dies bitten wir im Voraus zu 
entschuldigen. Bitte denken sie daran, dass hier für ihre eigene Sicherheit gearbeitet 
wird! 
 
Bitte betreten sie während der Arbeiten nicht die Arbeitsorte – hier herrscht akute 
Lebensgefahr! Vielen Dank für ihr Verständnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Corona Kontaktbeschränkung! 

Wer braucht Nachbarschaftshilfe. 
 

Solidarität  und Zusammenhalt  ist  jetzt  gefragt . Die Nachbarschaftshilfe in 

Rothenfels und Bergrothenfels hat  bisher gut  funkt ioniert . 
 

Gerade wer zu der Corona-Risikogruppe gehört  (hohes Alter, Immunschwäche 
oder Grunderkrankungen) dem kann durch Nachbarschaftshilfe geholfen 

werden, um unnöt ige Gefahren der Infekt ion zu vermeiden 

z. B. durch 
•  Einkäufe im Supermarkt , Drogerie oder Apotheke  
•  andere Besorgungen 
•  mit  dem Hund gehen  

 

Wenn Sie zu der Risikogruppe gehören, lassen Sie sich 

bitte helfen. 
 

Rufen Sie uns an, die 2.Bürgermeisterin Frau Daria Schürmann  

Tel: 0170/ 6808846  wird ihren Anruf gerne entgegennehmen. 
 
 
 
 
 



 

Redaktionsschluss für das monatlich erscheinende Amts- und Mitteilungsblatt der 
Stadt Rothenfels ist jeweils der 15. des laufenden Monats. Bitte tragen Sie mit der 
rechtzeitigen Abgabe Ihre Termine dazu bei, dass Ihre Veranstaltung veröffentlicht 
werden kann.  
Texte können ggfs. auch direkt an die E-Mail-Adresse: amtsblatt.rothenfels@vgem-
marktheidenfeld.de geschickt werden. 
 
Anlagen für das Mitteilungsblatt bitte nur in folgenden Formaten übersenden: 
DIN A-4 als pdf-Datei, DIN A-5 oder andere als .doc oder .jpg. 
 
 
 
ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 
DIE STADTVERWALTUNG GRATULIERT 
 
Herrn   Bergrothenfelser Straße 33 am 24.02.2021 
Willibald Völker Bergrothenfels   zum 93. Geburtstag 
 

 
 
 

 
W olfgang Merholz  

 
* 2 7 .0 5 .1 9 3 9    + 3 0 .1 0 .2 0 2 0  

 
Herzlichen Dank für  die m it fühlenden Worte sowie die v ielen 
Gesten der Anteilnahm e und m enschlichen Verbundenheit . 

 
Wir  sind sehr t raur ig, dass Wolfgang nicht  m ehr bei uns ist ,  

aber auch froh über die vielen, glück lichen Jahre, die wir 
m it  ihm  verbr ingen durften. 

 
Anne Merholz m it  Fam ilie 

 
Bergrothenfels, im  Jan. 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
Sternsingeraktion 2021 
2021 ist es in der aktuellen Situation nicht möglich, dass die Sternsinger wie 
gewohnt zu den Häusern und Wohnungen in unseren Gemeinden kommen 
können. Dennoch möchten wir um ihre Unterstützung für Kinderhilfsprojekte in 
Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien und Osteuropa bitten. Die 
Sternsingeraktion 2021 steht unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. 
Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit“. Gerne können Sie sich einen 
gesegneten Aufkleber mit nach Hause nehmen. Diese finden Sie in den Kirchen 
unserer Pfarreiengemeinschaft St. Laurentius am Spessart, den Filialen der VR-
Bank, sowie in einigen Geschäften der Gemeinden. Die diesjährige Aktion endet 
am 2. Februar 2021. 
 
Wenn Sie die Sternsingeraktion finanziell unterstützen wollen, können Sie 
Barspenden im Katholischen Pfarramt Marktheidenfeld (Ludwigstraße 13) oder 
zu den Gottesdiensten in den Kirchen abgeben. Spendentütchen liegen an 
genannten Orten auf. 
Zudem können Sie eine Spende auch direkt an die Aktion Sternsinger 
überweisen: 
Pax-Bank eG, IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31 
 



 

Die Kinder der U11 M annschaft  des FV Bergrothenfels/ Hafenlohr freuen sich über ihre neuen Obert eile, die das 

Christkind pünkt lich zum Weihnachtsfest  brachte. Nach der Vorrunde steht  die M annschaft  ungeschlagen auf 

dem ersten Tabellenplatz. 

 

Für die Unterstützung seitens des Vereins und der Sponsoren möchten wir uns auf diesem Weg nochmal herzlich 

bedanken. 

Frohes Neues Jahr 



Aus der Kirchenverwaltung Bergrothenfels 
 
 
Herr Elmar Rieb erhält die Silberne Verdienstnadel der Landrätin des 
Landkreises Main Spessart 
In diesem Jahr musste die geplante Ehrung verdienter Personen des Landkreises 
Main Spessart leider abgesagt werden. Die Landrätin Sabine Sitter ließ es sich aber 
nicht nehmen, Herrn Elmar Rieb für seine Verdienste in der Kirchengemeinde  
St. Josef in Bergrothenfels schriftlich zu danken und die silberne Verdienstnadel, den 
Landkreis Perlwein „Die Landrätin“ und die Dankesurkunde postalisch zu 
überreichen. Landrätin Sitter hebt in Ihrem Schreiben das Engagement im Ehrenamt 
hervor, das das lebendige Miteinander im Main Spessart Kreis erst möglich macht.  
Herr Elmar Rieb war 30 Jahre als Kirchenpfleger der katholischen Kirchengemeinde 
St. Josef in Bergrothenfels tätig und steht der heutigen Kirchengemeinde immer noch 
mit Rat und Tat zur Seite. Unter seine verantwortungsvolle Leitung fielen 
umfangreiche Bau- und Renovierungsarbeiten innerhalb und außerhalb der Kirche, 
die allesamt erfolgreich abgeschlossen wurden. Herr Elmar Rieb verstand es, die 
Kirchenverwaltung finanziell und verwaltungstechnisch umsichtig zu führen. 
Auch die nachfolgende Kirchenverwaltung bedankt sich bei Herrn Elmar Rieb für sein 
erfolgreiches Engagement. Die nachhaltige Tätigkeit im Ehrenamt bildet auch bei uns 
das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft. 
 
Kirchgeld/Leutlaib     
Die Kirchenverwaltung möchte sich bei allen Spendern für die großzügigen 
Geldzuwendungen bedanken. Nachdem die meisten Veranstaltungen in 2020 
ausfallen mussten und deshalb die notwendigen Einnahmen fehlen, können wir mit 
den großzügigen Spenden diese Lücke stopfen. Ein herzliches Vergelt’s Gott an alle, 
die unserem Hilferuf gefolgt sind. 
 
Sternsinger Aktion 2021 
Die Sternsinger können ja in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus ziehen und den 
erwarteten Segen bringen. Aufkleber oder geweihte Kreide für den Türspruch liegen 
noch in der Kirche aus. Spenden könne überwiesen bzw. bei Lisa Roth/Reiner 
Leifhelm im Postkasten hinterlegt werden. Die Sternsinger Aktion geht in diesem Jahr 
noch bis zum 02. Februar 2021. 
 
Heringsessen 
Das für den 21.2. geplante Heringsessen muss leider aus den bekannten Gründen 
abgesagt werden. 
 
 
Für die Kirchenverwaltung 
 
Reiner Leifhelm  



 

 

 

NEUANMELDUNG FÜR DAS KINDERGARTENJAHR 2021/22 

Liebe Eltern aller Kindergartenneulinge, 

Die Anmeldung für das neue Kindergartenjahr findet in der Woche vom  

02.03.-05.03.2021 statt. 

Es müssen alle Kinder angemeldet werden, die einen Kindertagesstätten-Platz für 

das kommende Kindergartenjahr, ab September 2021 bis August 2022 benötigen. 

Bitte melden Sie sich telefonisch in der Anmeldewoche bei uns. 

Die Anmeldeformulare werden ihnen dann zugestellt. Wir nehmen Kinder ab einem 

Jahr bis zum Schuleintritt in unserer Kita auf. 

 

Bei Fragen: Tel. 09393/1208 

Wir freuen uns auf Sie und ihr Kind. 

Das Kindergartenteam 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Dr. med. Josef Pullmann 
Internist - hausärztliche Versorgung 
Hauptstrasse 10, 97840 Hafenlohr 
Tel: 09391-1283, Fax: 09391-917085 
www.drpullmann-hausarzt-hafenlohr.de                                                                                       
 

Liebe Patienten, 
 
In der Faschingswoche vom 

15.02. bis 19.02.2021  bleibt  unsere Praxis geschlossen. 
 
Vertretungen  übernehmen die Praxen: 
Dr. Witzany, Marktplatz 9, Marktheidenfeld, Tel: 09391-6200 
Dr. Brack, Urspringen, Kirchstr. 3, Tel: 09396-99930 (nicht am Faschingsdienstag) 
Praxis Dr. Busch, Luitpolsdtr. 27, Marktheidenfeld, Tel: 09391-98000 (nicht am 
                                                                                                        Faschingsdienstag!) 
 
ab Faschingsdienstag, 16.02.21 bis 19.02.21 
MVZ Michelrieth, Löwensteinstr. 12-15, Tel: 09394-992890 
 
Bitte melden Sie Ihren Arztbesuch telefonisch an. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass sich aufgrund der Lage bezüglich der Corona-Infektionen 
kurzfristige Änderungen ergeben könnten. 



Städtische Erdaushub- und Bauschuttdeponie  
-neue Annahmebestimmungen- 

 
 
Im Zuge der Nachhaltigkeit und der Förderung des Recyclings bittet die Stadt Rothenfels 
darum, Erdaushub und Bauschutt nur dann abzuliefern, wenn Wiederverwendung, Recycling 
und Verwertung nicht in Betracht kommen. 
 
Außerdem werden sich ab Februar die Annahmebestimmungen wie folgt ändern: 

 
Bei jeder Anlieferung ist eine Anlieferungserklärung nach beigefügten Mustern 
abzugeben. 
 
Die entsprechenden Formulare erhalten Sie zum Ausdrucken auf der Homepage der 
Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld (www.vgem-marktheidenfeld.de), im Rathaus der 
Stadt Rothenfels oder bei der Anlieferung an der Deponie.  
 
Für Bauherren und Großanlieferer wird für eine Anlieferungsmenge ab ca. 50 m³ je 
Anfallstelle zwingend eine Beprobung mit Analyse des Materials gefordert. Unter 
bestimmten Voraussetzungen kann auch bei einer geringeren Anlieferungsmenge eine 
Beprobung gefordert werden.  
 
Diese Beprobung soll sicherstellen, dass kein mit Schadstoffen belastetes Material auf der 
Deponie angenommen wird. Bei der Deponie der Stadt Rothenfels handelt es sich um die  
Deponieklasse 0 (DK 0), die laut Genehmigung des Landratsamtes Main-Spessart nur für 
rein mineralischen Bauschutt ohne Fremdstoffe zugelassen ist.  
Die Beprobung stellt die Erfüllung der Anforderung sicher.  
Vor Beauftragung eines anerkannten Unternehmens bittet die Verwaltung um Rücksprache. 
 
Für Rückfragen steht die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, Frau Krämer, 09391 / 
6007-103, Ordnungsamt@VGem-Marktheidenfeld.de, jederzeit gerne zur Verfügung. 

http://www.vgem-marktheidenfeld.de/
mailto:Ordnungsamt@VGem-Marktheidenfeld.de


Anlieferungserklärung für Bodenaushub 
 

 1. Anlieferer 

 

Name, Vorname / Firma:  
 

PLZ, Ort, Straße, Hausnummer: 

 

2. Abfallherkunft 

 

 siehe oben oder 

 

PLZ, Ort, Straße, Hausnummer: 
 

3. Abfallart und Abfallmenge 

 

Menge 

m³ oder t 

Abfallart                            

 

 

 

Boden und Steine (170504) 

 

 

 

Baggergut (170506) 

 

 

4. Anlieferungserklärung 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Anlieferung des Bodenaushubs nicht aus 

kontaminierten Flächen, durch Leckagen oder Unfälle bei Transporten wassergefährdender Stoffe 

entstandenen Schadensbereichen, Altlastensanierungsmaßnamen, Gebieten mit geogen bedingt 

erhöhten Gehalten bestimmter Schadstoffe, mit belasteten Flusssedimenten kontaminierten 
Überschwemmungsgebieten, Flächen, auf denen Abwässer verrieselt oder belastete Schlämme 

ausgebracht wurden, Bodenbehandlungsanlagen, Gewässerunterhaltungsmaßnahmen, 

Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Straßenrückbaumaßnahmen, speziellen Tiefbaumaßnehmen 

(Tunnelbau, Bohrungen, etc.) stammt.  

 
Es liegen keine anderweitigen herkunftsbedingen Anhaltspunkte für eine Schadstoffbelastung des 

Bodenaushubs vor.  

 

------------------------------------ 
Datum und Unterschrift des Anliefernden 

 

5. Erklärung Deponiepersonal 

 

Nach Durchführung der Eingangskontrolle wird bestätigt: 

 die Angaben sind plausibel    

 die Analyse des angelieferten Materials liegt mir vor und bestätigt, dass das Material die 

Deponie-Zulassungsbedingungen erfüllt (Analyse notwendig bei Anlieferungen über 50 m³ oder 
Bedenken) 

 das Material durfte nicht angenommen werden, sondern wurde zurückgewiesen. Grund:  

 
 

------------------------------------ 

Datum und Unterschrift des Deponiewarts 

 



Anlieferungserklärung für Bauschutt 
 

 1. Anlieferer 

 

Name, Vorname / Firma:  
 

PLZ, Ort, Straße, Hausnummer: 

 

2. Abfallherkunft 

 

 siehe oben oder 

 

PLZ, Ort, Straße, Hausnummer: 
 

3. Abfallart und Abfallmenge 

 

Menge 

m³ oder t 

Abfallart                            

 

 

 

Beton (170101) 

 

 

Ziegel (170102) 

 

 

Fliesen, Keramik (170103) 

 

 

Dacheindeckungen aus Ziegel und Beton (170103) 

 

 

Mauerwerksabbruch; Gemisch aus Beton, Ziegel, 

Fliesen u. Keramik (170107) 

 

 

Fehlchargen und Bruch aus der Produktion von 

mineralischen Baustoffen (101208) 

 Asphalt, teerfrei (170302) 

 

 

 

4. Anlieferungserklärung 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben. Es handelt sich um unbelasteten, 

mineralischen Bauschutt ohne Anhaftung gefährlicher Stoffe.  

 

------------------------------------ 
Datum und Unterschrift des Anliefernden 

 

5. Erklärung Deponiepersonal 

 

Nach Durchführung der Eingangskontrolle wird bestätigt: 

 die Angaben sind plausibel    

 die Analyse des angelieferten Materials liegt mir vor und bestätigt, dass das Material die 

Deponie-Zulassungsbedingungen erfüllt (Analyse notwendig bei Anlieferungen über 50 m³ oder 

Bedenken) 

 das Material durfte nicht angenommen werden, sondern wurde zurückgewiesen. Grund:  

 
 

------------------------------------ 

Datum und Unterschrift des Deponiewarts 

 



 
 
 
 
 
 

 
Die Stadt  Rothenfels vergibt  im Februar 2021 sechs Gieblholzlose. 
Die Lage der Lose können Sie der abgebildeten Karte entnehmen. 
 
Wenn Sie Interesse haben ein Los zu erwerben, nehmen Sie dieses bit te vor Ort  in Augenschein. 
 

Giebelholzlose sind für erfahrene Brennholzmacher mit guter Ausrüstung und sehr 

guten Ortskenntnissen geeignet!  
 
Das Einschneiden der Baumkronen erfordert  Können und eine gute Ausrüstung, am besten  
mit  Schlepper und Seilwinde.  Diese Arbeit  im Wald ist  sehr gefährlich. Es wird vorausgesetzt ,  
dass Sie dabei nie alleine arbeiten und immer Ihre vollständige Schutzausrüstung 
(Helm, Schnit tschutzhose, Sicherheitsschuhe mit  Schnit tschutzeinlage)  t ragen. 

Sie dürfen zum Abtransport nur die markierten Rückegassen im Wald verwenden. 
 

Ein ersteigertes Los muss bearbeitet werden!  

Das Holz muss bis zum 30.04.2021 vollständig aus dem Wald abt ransport iert  sein. 
 
 

Aufgrund der aktuellen Corona-Situat ion f indet  die Versteigerung der Lose auf folgende Weise stat t : 
 

 Geben Sie bit te ihr schrift liches Gebot  bis spätestens M it twoch, 10.02.2021,  
im Rathaus der Stadt  Rothenfels ab (M indestgebot  sind 50€!) 
 

 Das Ergebnis der Versteigerung steht  am Donnerstag 11.02.2021 um 18.00h fest  und wird 
Ihnen zeitnah mitgeteilt . 

 
 
 

 

Hier bit te abt rennen und das ausgefüllte Gebot  für das Giebelholzlos in einem Briefumschlag  
im Rathaus Rothenfels abgeben 

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------  
 

Hiermit  biete ich für Los Nummer  ______  folgenden Betrag:  ______ €   
                                                                                                               (M indestgebot  50€!) 

 
 

Name  :  _________________________________  Telefon: ___________________ 
 
 

Adresse :  ____________________________________________________________ 
 
 

Datum :  _____._____.2021                  Unterschrift : __________________________________ 



Karte Giebelholzlose Rothenfels 2021 

 

 Es darf nur auf den markierten Rückegassen gefahren werden 

 Sehr dünne Äste (kleiner 4cm) bit te im Wald liegen lassen 

5: Eichenkronen und Restholz ent lang des Weges 
6: Kiefern- und Buchenkronen im Bestand und am Wegrand 
7: Kiefern- und Buchenkronen im Bestand und am Wegrand 
8: Kiefern- und Buchenkronen im Bestand und am Wegrand 
9: Kiefernkronen am Wegrand und Kronen im Bestand (Teerstraße) 
10: Eichen und Buchen aus Windwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Detailkarten: 
 
Giebellos 5 

 

 
 
Eichenkronen und Stammteile (zum Los gehörende Stammteile am Weg sind mit  „ 5“  
gekennzeichnet“ ) 
 
Giebellose 6,7 und 8  

 

 
 
Kiefern- und Buchenkronen 



 
 
Giebellose 9 und 10 

 

 
 
Los 9: Kiefernkronen am Wegrand und Kronen im Bestand (Teerstraße) 
Los 10: Eichen und Buchen aus Windwurf 
 
 

 
Fichten-Brennholz  
 
Es stehen noch Fichtenpolter zur Verfügung, die über die Stadtverwaltung erworben 
werden können. 
 
Nachfolgende Fichte-Holzpolter liegen am Sportplatz in Bergrothenfels zur 
Besichtigung bereit: 
 

Polter Nr Holzart Stückzahl Ster Lagerort 

110 Fichte 122 18,37 Sportplatz BRf 

112 Fichte 119 14,39 Sportplatz BRf 

116 Fichte 83 11,23 Sportplatz BRf 

     
 
Festpreis:  22,50/Ster  zuzügl. 5,5 % MwSt. 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARZT- UND APOTHEKENDIENST 
 
Sonntagsdienst der Ärzte 
Der Ärztliche Bereitschaftsdienst Bayern kümmert sich in den Fällen um Ihre ärztliche 
Versorgung, in denen Sie normalerweise Ihren behandelnden Arzt in der Praxis aufsuchen 
oder einen Hausbesuch benötigen würden. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst Bayern ist 
außerhalb der Sprechzeiten der Arztpraxen bayernweit erreichbar unter der Telefonnummer: 
116 117. 
Bei schweren, lebensbedrohlichen Notfällen informieren Sie bitte direkt die bayerische 
Rettungsleitstelle unter der Telefonnummer: 112. 
 
Sonntagsdienst der Apotheken 
TAG Datum Apotheken 

Freitag 29.01.2021 Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld 

Samstag 30.01.2021 Easy-Apotheke, Marktheidenfeld 

Sonntag 31.01.2021 Apostel-Apotheke, Esselbach 

Mittwoch 03.02.2021 Bären-Apotheke, Bestenheid 

Freitag 05.02.2021 Hof-Apotheke, Wertheim 

Samstag 06.02.,2021 Schaefer`s Apotheke, Kreuzwertheim 

Sonntag 07.02.2021 Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld 

Mittwoch 10.02.2021 Easy-Apotheke, Marktheidenfeld 

Freitag 12.02.2021 Main-Tauber-Apotheke, Wertheim 

Samstag 13.02.2021 Schaefer`s Apotheke, Wertheim 

Sonntag 14.02.2021 Bären-Apotheke, Bestenheid 

Mittwoch 17.02.2021 Schaefer`s Apotheke, Kreuzwertheim 

Freitag 19.02.2021 Triefenstein-Apotheke, Lengfurt 

Samstag 20.02.2021 Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld 

Sonntag 21.02.2021 Easy-Apotheke, Marktheidenfeld 

Mittwoch 24.02.2021 Schaefer`s Apotheke, Wertheim 

Freitag 26.02.2021 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 

Samstag 27.02.2021 Hof-Apotheke, Wertheim 
 
Adler-Apotheke, Wertheim, Maingasse 9    Tel. 09342/7745 
Apostel-Apotheke, Esselbach-Kredenbach, Dorfstr. 5,  Tel. 09394/718 
Bären-Apotheke Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3, Wertheim Tel. 09342/5100 
Buchen-Apotheke, Lohr, Sendelbacher Str. 7 A   Tel. 09352/7860  
Easy-Apotheke, Georg-Mayr-Str. 15a, 97828 Marktheidenfeld Tel. 09391/9088844 
Hof-Apotheke, Eichelgasse 1, Wertheim    Tel. 09342/914510 
Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  Tel. 09391/98990 
Hubertus-Apotheke, Lohr, Ludwigstr.2    Tel. 09352/2505 
Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  Tel. 09391/98190 
Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Obere Eichelgasse 56 A  Tel. 09342/1830 
Marien-Apotheke, Lohr, Hauptstraße 10    Tel. 09352/87730 
Schaefer`s Apotheke, Obere Pfarrgasse 26, Kreuzwertheim  Tel. 09342/21999 
Schaefer`s Apotheke, Bahnhofstr. 23, Wertheim   Tel. 09342/9177300 
Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  Tel. 09391/3520  bzw. 6820 
Schloß-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2 Tel. 09369/99199 
Triefenstein-Apotheke, Triefenstein-Lengfurt, Homburger Str. 11c Tel. 09395/251 
Valentinus-Apotheke, Lohr, Ignatius-Taschner-Str. 9  Tel. 09352/6690 
 
Sonntagsdienst der Zahnärzte 
Der aktuelle Zahnarzt-Notfalldienst kann der Homepage der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Bayerns entnommen werden unter: 
www.kzvb.de oder www.zbv-ufr.de. 



Impfeinladung und Maskengutschein nutzen 

 

KKH-Apotheker: Wichtige Maßnahmen gegen Corona-Virus 

 

Würzburg, 14. Januar 2020 – Mit der Zulassung des ersten Impfstoffes durch die Europäische 

Arzneimittelagentur (EMA) hat die große Impfaktion der Bundesrepublik Deutschland gegen 

das Corona-Virus begonnen. Kurz nach Weihnachten wurden zunächst Bewohner in Alten- 

und Pflegeheimen von mobilen Impfteams geimpft. Die Ständige Impfkommission beim 

Robert Koch-Institut (STIKO) hat angesichts des begrenzten Impfstoffvorrates festgelegt, 

welche Personengruppen bei der Impfaktion Vorrang haben. „Die Organisation der 
Impfungen erfolgt über die Bundesländer. Alle Impfberechtigten werden jetzt nach und nach 

von ihrem jeweiligen Bundesland informiert. Voraussichtlich bis Mitte des Jahres sollen alle 

Impfwilligen Angebote für einen Impftermin erhalten, wenn bis dahin ausreichend Impfstoff 

zur Verfügung steht“, erklärt Sven Seißelberg, Apotheker bei der KKH Kaufmännische 
Krankenkasse. Wer sich in einem der regionalen Impfzentren impfen lassen möchte, muss 

sich an die zentrale Terminvergabe wenden. Die Bundesländer haben dafür Hotlines 

eingerichtet und stellen im Internet Informationen zum Ablauf zur Verfügung. 

Der KKH-Apotheker befürwortet, dass jetzt mit dem neuen Impfstoff ein wirksames Mittel 

gegen Covid-19 gefunden wurde und ruft insbesondere Risikopatienten dazu auf, sich impfen 

zu lassen. „Jeder, der eine Impfeinladung erhält, sollte nicht zögern, diese wahrzunehmen. 
Denn wer sich beteiligt, schützt sich und andere.“ Angst vor Nebenwirkungen seien zwar 
verständlich, so Sven Seißelberg, doch in Deutschland werde ein Impfstoff nur dann 

zugelassen, wenn er alle Phasen eines umfassenden Studienkatalogs durchlaufen habe, kann 

er Skeptiker beruhigen. „Wer dennoch Unverträglichkeiten spürt, sollte diese auf gängigen 

Portalen melden und mit seinem behandelnden Hausarzt Rücksprache halten.“ Die Impfung 
ist kostenlos und wird vom Bund übernommen. „Wir als gesetzliche Krankenkasse beteiligen 
uns an den Kosten für den Betrieb der Impfzentren“, erklärt der Apotheker.  
 

Gutscheine für FFP2-Masken werden versandt 

Eine weitere Schutzmaßnahme gegen das Corona-Virus ist die Abgabe von sogenannten 

FFP2-Masken an definierte Risikogruppen und Menschen über 60 Jahre. Die Aktion wurde 

im Dezember gestartet und wird jetzt im Januar fortgesetzt. „Die Krankenkassen schreiben 
dafür alle anspruchsberechtigten Versicherten an und verteilen Gutscheine für zwölf solcher 

Masken“, erklärt Sven Seißelberg. Die Berechtigungsscheine werden von der 

Bundesdruckerei in mehreren Versandwellen zur Verfügung gestellt. „Sobald die Lieferung 
bei uns eingetroffen ist, versenden wir die Anschreiben. Anspruchsberechtigte müssen sich 

also eventuell noch ein wenig gedulden, bis die Gutscheine bei ihnen zu Hause ankommen “, 
sagt Seißelberg. Aber er rät: „Wer ein Schreiben erhält, sollte die Möglichkeit nutzen, sich 
mit den Masken gegen eine Corona-Infektion zu schützen. Die FFP2-Masken sind wirksamer 

als herkömmliche Mund-Nasen-Bedeckungen, weil sie Partikel aus der ein- und ausgeatmeten 

Atemluft filtern können.“ Die Anspruchsberechtigten können bis Ende Februar zunächst 
sechs Masken gegen Abgabe der Coupons in Apotheken erhalten. Weitere sechs Masken 

werden von Mitte Februar bis Mitte April gegen Vorlage der Gutscheine ausgeteilt. Die 

Versicherten müssen lediglich einen Eigenanteil in Höhe von zwei Euro je Abgabe von sechs 

Schutzmasken zahlen. 
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Kommunale

Abfallwirtschaft

Abfallkalender  2021

97851  Rothenfels  - Hauptstr.  34

Bitte  stellen  Sie  die  Abfallbehälter  ab  6.00  Uhr  zur  Abholung  bereit

Januar Februar März April Mai Juni

1 FR Neujahr 1 MO 5 1 MO 9 1 DO 1 SA Tag  der  Arbeit 1 DI

2 SA 2 DI 2 DI 2 FR Kafreitag 2 SO 2 MI I
3 SO 3 MI I 3 MI I 3 SA 3 MO i8 3 DO Fronleichnam

4 MO I 4 DO 4 DO 4 SO 4 DI 4 FR

5 DI 5 FR I 5 FR s 5 MO 14 Ostermontag 5 MI I 5 s I
6 MI HI.  Drei  Könige 6 SA 6 SA 6 DI 6 DO 6 SO

7 R n 7 SO 7 SO 7 MI 7 FR I 7 MO 23

8 FR 8 MO 6 8 MO 10 8 W I I 8 SA 8 DI

9 W,I I 9 DI 9 DI g FR 9 SO 9 MI I
iO SO 10 MI at 10 MI n 10 m s 10 MO 19 10 DO

1l MO 2 1l DO 11 DO 11 SO 11 DI 11 FR

12 DI 12 FR 12 FR 12 MO 15 12 MI I 12 SA

13 MI s 13 SA 13 SA 13 DI X i3 DO Christi  Himmelfahrt 13 SO

M DO 14 SO 14 SO 14 MI I 14 FR 14 MO 24

15 FR 15 MO 7 15 MO 11 15 DO 15 SA 15 DI

16 SA 16 DI 16 DI 16 FR 16 SO 16 MI I
17 SO i7 MI I 17 MI I 17 SA 17 MO 2C) 17 DO

18 MO 3 18 DO 18 DO 18 SO 18 DI 18 FR

19 DI 19 FR A 19 FR A 19 MO 16 19 MI s 19 SA

20 MI I 20 SA 20 SA 20 DI 2ü DO 20 SO

21 DO 21 SO 21 SO 21 MI I 21 FR A 21 MO 25

22 FR A 22 MO 8 22 MO 12 22 DO 22 SA 22 DI

23 SA 23 DI 23 DI 23 FR A 23 SO 23 MI n
24 SO 24 MI I 24 MI I 24 SA 24 MO 21 Pfingstmontag 24 DO

25 MO 4 25 DO 25 DO 25 SO 25 DI 25 FR 6
26 DI 26 FR 26 FR 26 MO 17 26 MI 26 SA

27 MI I 27 SA 27 SA 27 DI % 27 m x 27 SO

28 DO 28 SO 28 SO 28 MI I 28 FR 28 MO 26

29 FR 29 MO 13 :_g DO 29 SA 29 DI

30 SA 30 DI 30 FR 30 SO 30 MI I
31 SO 31 MI I 31 MO 22

I  Restabfalltonne I  Biotonne I  Papiertonne ji  Gelber Sack % Grüngut n!l Terminverschiebung X  14:35P'ob' a"",a::fiasll Mob"e Anna"mes'lle a"' "'d" Bau"of
Landratsamt  Main-Spessart  // Marktplatz 8 // 97753 Karlstadt // T +49 9353 793-1 777 // AbfaIIberatung@Iramsp.de  // www.main-spessart.de
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Kommunale

Abfallwirtschaft

Abfallkalender  2021

97851  Rothenfels  - Hauptstr.  34

Bitte  stellen  Sie  clie  Abfallbehälter  ab  6.00  Uhr  zur  z(bholung  bereit

Juli August September Oktober November Dezember

1 DO 1 SO 1 MI I 1 FR 1 MO 44 Allerheiligen I MI I
2 FR 2 MO 31 2 DO 2 SA 2 DI 2 DO

3 SA 3 DI 3 FR I 3 SO Tag  d. Einheit 3 MI 3 FR I
4 SO 4 MI n 4 SA 4 MO 40 4 n s 4 SA

5 MO 27 5 DO 5 SO 5 DI 5 FR 5 SO

6 DI 6 FR I 6 MO 36 6 MI I 6 s I 6 MO 49

7 MI I 7 SA 7 DI 7 DO 7 SO 7 DI

8 DO 8 SO 8 MI s 8 FR I 8 MO 45 8 MI I
9 FR I 9 MO 32 9 DO 9 SA 9 DI g DO

10 SA lü DI 10 FR 1CI SO 1ü MI IS)I 10 FR

11 SO il MI I 11 SA il MO 41 11 DO 11 SA

12 MO 28 12 DO 12 SO 12 DI X 12 FR 12 SO

13 DI 13 FR 13 MO 37 13 MI s 13 SA 13 MO 50

14 MI I 14 SA 14 [)I i4 DO 14 SO 14 DI

15 DO 15 SO Mariä  Himmelfahrt 15 MI n 15 FR 15 MO 46 15 MI I
16 FR 16 MO 33 16 DO 16 SA i6 DI 16 DO

17 SA 17 DI 17 FR 17 SO 17 MI x 17 FR

18 SO 18 MI I 18 SA 18 MO 42 18 DO 18 SA

19 MO 29 rg DO 19 SO 19 DI ig FR b 19 SO

20 DI 20 FR A 20 MO 38 20 MI n 20 SA 20 MO 51

21 MI I 2i SA 21 DI 21 DO 21 SO 21 DI

22 DO 22 SO 22 MI I 22 FR A 22 MO 47 22 MI I
23 FR b 23 MO 34 23 DO 23 SA 23 DI 23 DO

24 SA 24 DI 24 FR ö 24 SO 24 MI I 24 FR A
25 SO 25 MI I 25 SA 25 MO 43 25 DO 25 SA 1.  Weihnachtstag

26 MO 30 26 DO 26 SO 26 DI 2e FR 26 SO 2. Weihnachtstag

27 DI 27 FR 27 MO 39 27 MI I 27 SA 27 MO 52

28 MI I 28 SA 28 DI 28 DO 28 SO 28 DI

29 DO 29 SO 29 MI I 29 FR 29 MO 48 29 MI I
30 FR 30 MO 35 3C1 DO 30 SA 30 DI 30 DO

31 SA 31 DI 31 SO 31 FR

I  Restabfalltonne I  Biotonne I  Papiertonne JI Gelber Sack % Grüngut m Terminverschiebung X 14:35P'ob' a",a::fiasll Mob"e Anna"mes!elle a" "'d" Bau"of
Landratsamt  Main-Spessart  // Marktplatz 8 // 97753 Karlstadt // T +49 9353 793-1 777 // AbfaIIberatung@Iramsp.de  // www.main-spessart.de


